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BIC WELADED1PMB 

An die Mitglieder der 
Steuerberaterkammer Brandenburg 
und weiteren Beratungsstellen 
 

Potsdam, im Juni 2011 
 

Rundschreiben 06 / 2011 
 
 

Einladung zum  
 

„Spezialseminar zum Gebührenrecht“ 
 
 

am 6. September 2011, 9.00 bis 13.00 Uhr, im Inselhotel Potsdam-Hermannswerder 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit vielen Jahren bieten wir für Spezialisten im Steuerberatergebührenrecht, insbesondere für 
Steuerberater und Steuerberaterinnen, die als Gutachter tätig werden, eine halbtägige Spezial-
veranstaltung zum Steuerberatergebührenrecht an.  
 
Für die diesjährige Veranstaltung am 06.09.2011 sind folgende Themen geplant: 
 

 Die geplante Steuerberatervergütungsverordnung – StBVV 
 

 Neue Gebührentatbestände 
- Rund um das Kapitalvermögen 
- Rund um die Erbschaft 
- Rund um den Jahresabschluss 

 

 Gebühren für vermischte Tätigkeiten  
(Betriebswirtschaftliche Beratung mit Steuerberatung) 
 

 Musterfälle aus Gutachten 
 

 Problemfelder bei der Abrechnung der Gutachten 
 

 Einzelfragen der Teilnehmer 
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Das Seminar dient in erster Linie auch dazu, die von Ihnen mitgebrachten gebührenrechtli-
chen Einzelfragen, sei es aus der eigenen Praxis, sei es aus Gutachtenfällen, gemeinsam mit 
dem Referenten zu erörtern und einen Erfahrungsaustausch zwischen den Kollegen und Kol-
leginnen herzustellen. 
 
Dies gilt naturgemäß auch für den zentralen Bereich der „neuen Gebührentatbestände“, wo 
gemeinsam erarbeitet werden soll, wie Gebührentatbestände, für die die Steuerberatergebüh-
renverordnung noch keine Vorschriften vorsieht, sachgemäß abgerechnet werden können. 
Hierdurch sollen einerseits Unsicherheiten im Abrechnungsverhalten geklärt und Lösungs-
möglichkeiten für das sich ständig wandelnde Tätigkeitsgebiet des Steuerberaters aufgezeigt 
werden. 
 
Als Anlagen übersenden wir Ihnen die Einladung zum „Spezialseminar zum Gebühren-
recht“ am 6. September 2011 in Potsdam, einschließlich Anmeldeformular und Themen-
schwerpunkte. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Anmeldung bis zum 24. August 2011. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Steuerberaterkammer Brandenburg 
 
 
 
Der Vorstand 
 
Anlagen 
 


